
Vorbericht zum Wirtschaftsplan für die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2006 
 
Die Abfallwirtschaft wird als eine Einrichtung im Sinne des § 108 der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung (NGO) geführt. 
 
Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Ein-
richtungen (Einr.VOKom) vom 09. Dezember 1987, geändert durch die Verordnung vom 13. 
November 1996, ist für die Einrichtung vor Beginn eines jeden Haushaltsjahres ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Dieser ist besonderer Teil des Haushaltsplanes des Landkreises 
Cuxhaven. 
 
Der Wirtschaftsplan besteht aus:  
 

A. Erfolgsplan 
 
Er enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der 
Erfolgsplan wurde gemäß der Kostenkalkulation für die Rechnungsperiode 2006 - 2008 
und der sich daraus ergebenen Gebührenbedarfsberechnung, auf deren Grundlage der 
Kreistag in seiner Sitzung am 20.12.2005 die Abfallgebührensatzung beschlossen hat, 
erstellt. 
 

B. Vermögensplan 
 
Hier sind alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich 
aus Investitionen und Krediten ergeben, sowie die vorhandenen oder zu beschaffenden 
Deckungsmittel nachzuweisen. Die Gewinnrücklage ist zur Defizitabdeckung einge-
plant. 
 

C. Finanzplan 
 
Für einen Zeitraum von fünf Jahren werden hier Erfolgs- und Vermögensplan zusam-
mengefasst. 
 

D. Stellenübersicht 
 
Die der Abfallwirtschaft zugeordneten tariflich Beschäftigten sind hier aufgeführt. Die 
Stellen der Beamten werden im Stellenplan des Landkreises Cuxhaven geführt und sind 
nachrichtlich angegeben. 


